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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Föderativer Aufbau

Interkantonale Zusammenarbeit

Als Novum in der Geschichte des Bundesstaates machten zum ersten Mal Kantone
Gebrauch von ihrem Recht, gegen einen Parlamentsbeschluss das Referendum
einzureichen. Elf Kantone (notwendig für ein Kantonsreferendum wären acht gewesen)
beantragten eine Volksabstimmung über das Steuerentlastungsprogramm, welches ihrer
Meinung nach für die Kantone nicht verkraftbare Steuerausfälle bringen würde. Die
Initiative dazu war von den Kantonsregierungen ausgegangen. Koordiniert durch die
Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) hatten achtzehn Regierungen in den
kantonalen Parlamenten entsprechende Vorlagen eingebracht. 1

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 26.09.2003
HANS HIRTER

Das im Vorjahr eingereichte Kantonsreferendum gegen das
Steuerentlastungsprogramm des Bundes war erfolgreich. Das Volk lehnte am 16. Mai das
Steuerpaket deutlich ab, in keinem einzigen Kanton ergab sich eine Ja-Mehrheit. (Zum
Abstimmungsresultat siehe hier.)

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 16.05.2004
HANS HIRTER

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Im Mai 2020 präsentierte der Bundesrat seine Botschaft zum Bundesgesetz über
elektronische Verfahren im Steuerbereich, mit dem er die rechtliche Grundlage für die
Weiterentwicklung der Digitalisierung von Verfahren schaffen wollte. Damit sollen das
Ziel der ESTV, zukünftig alle Daten elektronisch zu erhalten und zu verschicken, sowie
die Motion Schmid (fdp, GR; Mo. 17.3371) erfüllt werden. Die Vorlage sah daher vor, die
vollständig elektronische Einreichung der Steuererklärung zu ermöglichen, die
Authentizität und Integrität der übermittelten Daten sicherzustellen sowie eine
elektronische Bestätigung der Daten anstelle einer Unterzeichnung zu realisieren.
Geplant war diese Änderung für Einkommens-, Vermögens-, Gewinn- und
Kapitalsteuern, für den Antrag auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer von
natürlichen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz sowie für die
Wehrpflichtersatzabgabe – auch weiterhin sollte jedoch eine analoge Eingabe der
Steuererklärung möglich bleiben. Bei Steuern, die in der Zuständigkeit des Bundes
liegen, sowie beim internationalen Informationsaustausch sollten die Betroffenen
hingegen zu einem elektronischen Verfahren verpflichtet werden können. Bereits heute
sei eine elektronische Einreichung der Steuererklärung in den meisten Kantonen
möglich, dem stehe nur die Unterzeichnungspflicht entgegen, erklärte der Bundesrat.
Zukünftig solle dieses Verfahren medienbruchfrei möglich sein. 
Darüber hinaus enthielt die Vorlage zwei weitere Änderungen, die zwar gemäss
Bundesrat nicht direkt mit dem eigentlichen Anliegen der Vorlage zu tun hatten, aber
der Verhältnismässigkeit wegen nicht in einer eigenen Vorlage behandelt würden. So
sollten die Versicherungen der ESTV neu die Ausrichtung von Kapitalleistungen und
Renten der zweiten Säule melden. Zudem sollten die Durchführungsbestimmungen in
Art. 72 STHG, welche die Frist zur Anpassung des kantonalen Rechts an das STHG
beinhalteten, vereinheitlicht und vereinfacht werden. Dabei sollte auch die
Bestimmung zur Verwendung einheitlicher Formulare für die Steuererklärungen
aufgehoben werden, da sie aufgrund von Eigenheiten der Kantone nie vollständig
umgesetzt werden konnte.

Von Juni bis Oktober 2019 hatte die Vernehmlassung zum neuen Bundesgesetz über
elektronische Verfahren im Steuerbereich stattgefunden. 25 Kantone (ausser NE), 7
Parteien (BDP, CVP, FDP, GLP, SVP, SP, Piratenpartei) und 17 Verbände und
Organisationen, darunter der SSV, Economiesuisse, SGV, SGB, FDK oder
TreuhandSuisse, hatten sich daran beteiligt. Sie alle stimmten der Vorlage grundsätzlich
zu, stellten aber teilweise noch weitergehende Forderungen. Die Kantone, die FDK und
die SSK forderten, die Bestimmung über einheitliche Formulare, wie vom Bundesrat
vorgeschlagen, aufzuheben, während Economiesuisse, BDO, EXPERTsuisse und swissICT
diese Pflicht beibehalten wollten. Drei Parteien (CVP, FDP, SVP) und sechs

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.05.2020
ANJA HEIDELBERGER
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Organisationen (economiesuisse, EITSwiss, SGV, SSV, Städtische Steuerkonferenz,
TreuhandSwiss) wollten dem Bundesrat nicht die Möglichkeit geben, den
Steuerzahlenden bei Steuern in seiner Zuständigkeit elektronische Verfahren
vorzuschreiben. In der Folge nahm der Bundesrat eine Änderung vor: So
vereinheitlichte er die Übernahmefrist für Änderungen im STHG. Hingegen beliess er es
bei der geplanten Streichung der Bestimmung über die einheitlichen Formulare. 2

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Wohnungsbau und -eigentum

Anfang Januar 2017 beriet die WAK-SR zwei Standesinitiativen der Kantone Aargau
(08.331) und Graubünden (09.304) zur Förderung der Energiesanierung in älteren
Bauten durch Schaffung weiterer fiskalischer Anreize. Einstimmig stellte sich die
Kommission dagegen, den Anliegen Folge zu geben. Solche Massnahmen seien während
den Beratungen zur Energiestrategie 2050 intensiv diskutiert und zum Teil beschlossen
worden. So könnten energetische Sanierungen in bis zu zwei nachfolgenden
Steuerjahren neu als Unterhaltskosten abgezogen werden. Zeitgleich stellte sich die
Kommission ebenfalls einstimmig gegen zwei Motionen – ein Anliegen der RL-Fraktion
und ein Anliegen ihrer Schwesterkommission – mit inhaltlich ähnlichen Forderungen.
Beide waren bereits vor den Beratungen zur Energiestrategie vom Nationalrat
angenommen worden. 3

STANDESINITIATIVE
DATUM: 10.01.2017
MARLÈNE GERBER

Le Conseil national décide, sans discussion, de ne pas donner suite à l'initiative
cantonale relative à l'assainissement énergétique des vieux immeubles par des
incitations fiscales. Tout comme l'initiative cantonale grisone (09.304), elle est donc
liquidée. La chambre du peuple a suivi la proposition de la CER-CN qui, sans
opposition, recommandait de ne pas y donner suite. Cette décision confirme
également la position du Conseil des Etats, chambre prioritaire, qui a également rejeté
les motions (09.3142) et (09.3354). 4

STANDESINITIATIVE
DATUM: 15.06.2017
DIANE PORCELLANA

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Familienpolitik

Im Dezember 2022 präsentierte die WBK-NR ihren Entwurf zur Überführung der
Anstossfinanzierung der ausserfamiliären Kinderbetreuung in eine zeitgemässe
Lösung, der sich in nicht unwesentlichen Punkten vom zuvor in die Vernehmlassung
geschickten Vorentwurf unterschied. 
Insgesamt 275 Stellungnahmen waren in der Vernehmlassung eingegangen, die grosse
Mehrheit davon fiel positiv aus. So unterstützten 23 Kantone den Vorentwurf, ebenso
wie acht von zehn stellungnehmenden Wirtschaftsverbänden – darunter GastroSuisse,
SGB und Travail.Suisse – und acht Parteien – darunter die SP, die Grünen, die GLP und
die Mitte. Abgelehnt wurde die Vorlage von der SVP und der FDP; die FDP-Frauen
sprachen sich hingegen für den Vorentwurf aus. Bei den Wirtschaftsverbänden äusserte
economiesuisse trotz Unterstützung der Vorlage erhebliche Vorbehalte, während sich
der SGV gänzlich ablehnend zur Vorlage positionierte. Die Befürwortenden begrüssten
grundsätzlich, dass das seit 2003 bestehende Impulsprogramm in eine dauerhafte
Lösung überführt werden soll, ebenso wie das stärkere Engagement durch den Bund.
Ferner vertraten sie die Ansicht, die Vorlage verbessere die Vereinbarkeit zwischen
Familie und Beruf, wirke dem Fachkräftemangel entgegen und fördere die
Chancengerechtigkeit für Kinder im Vorschulalter. Die gegnerischen Stimmen, darunter
die drei ablehnenden Kantone Bern, Graubünden und Zug, sahen durch den Vorentwurf
die Kompetenzverteilung zwischen dem Bund und den Kantonen verletzt. In eine
ähnliche Stossrichtung gingen die Bedenken des SGV sowie der SVP und der FDP.
Anders beurteilten dies die meisten Kantone und die SODK, ebenso wie die für den
Vorentwurf zuständige WBK-NR, die die neue Rolle des Bundes nicht nur mit Rückgriff
auf die in Art. 116 Abs. 1 BV erwähnte Unterstützungskompetenz, sondern darüber
hinaus mit Bezug auf Art. 110 Abs. 1 Bst. a BV (Arbeitnehmendenschutz) und Art. 8 Abs. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.12.2022
MARLÈNE GERBER
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BV (Gleichstellung von Mann und Frau) legitimierte. Die SVP vertrat zusätzlich die
Ansicht, dass die Vorlage die Wahlfreiheit der Eltern, die ihre Kinder nicht extern
betreuen lassen wollen, einschränke. Economiesuisse und der SGV sorgten sich auch
um die Kosten, insbesondere verbunden mit der offenen Frage der (Gegen-
)Finanzierung. 
Aufgrund der im Vernehmlassungsverfahren eingegangenen Rückmeldungen passte die
WBK-NR ihren Entwurf im Vergleich zum Vorentwurf in zwei Punkten an. Erstens
verlangte der Entwurf neu für jeden Kanton während der ersten vier Jahre eine
Bundesbeteiligung von 20 Prozent an den durchschnittlichen Betreuungskosten der
Eltern. Bei unzulänglichem finanziellen Engagement der Kantone könnte der Betrag
daraufhin auf bis zu 10 Prozent der Betreuungskosten gekürzt werden. Im Vorentwurf
hatte die Kommission eine umgekehrte Lösung vorgeschlagen, wonach der Bund zu
Beginn einen Sockelbeitrag von 10 Prozent entrichtet hätte. Kantone mit
vergleichsweise hohem finanziellen Engagement hätten in der Folge noch einen
Zusatzbeitrag (+5% oder +10%) erhalten können. Die zweite Änderung im Vergleich zum
Vorentwurf betraf die Höhe des Verpflichtungskredites zur Unterstützung von
Programmen zur Schliessung der Angebotslücken in der familienexternen Betreuung.
Während der Vorentwurf für die ersten vier Jahre hierfür insgesamt einen Betrag von
CHF 160 Mio. bereitstellen wollte, wurde dieser Betrag im Entwurf auf CHF 240 Mio.
erhöht. Dies, nachdem diverse Vernehmlassungsteilnehmende bemängelt hatten, dass
zusätzliches Gewicht auf die Qualitätssicherung und -entwicklung gelegt werden sollte.
Mit diesen Änderungen versehen genehmigte die Kommission den Entwurf in der
Gesamtabstimmung mit 17 zu 7 Stimmen bei einer Enthaltung. Dass die Diskussion um
die Vorlage damit noch lange nicht abgeschlossen sein würde, liessen bereits die
zahlreichen Anträge diverser Kommissionsminderheiten erahnen, die die WBK-NR in
ihrem Bericht und teilweise bereits in ihrer Medienmitteilung aufführte. 5

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kirchen und religionspolitische Fragen

Die Kirchensteuer für juristische Personen gelangte auch im Berichtsjahr auf die
politische Agenda einzelner Kantone. In den Kantonen Graubünden und Zürich stehen
Abstimmungen zu Volksinitiativen bevor, welche die Aufhebung dieser Steuer fordern.
Darüber hinaus gab die Staatskanzlei des katholisch geprägten Kantons Nidwalden im
Juni des Berichtsjahrs das Zustandekommen eines ähnlich lautenden Volksanliegens
bekannt. Ende Jahr zogen die Initianten ihr Anliegen jedoch wieder zurück, mit der
Begründung, im Moment könne im Kanton keine Mehrheit für das Begehren gefunden
werden. 6

KANTONALE POLITIK
DATUM: 28.06.2013
MARLÈNE GERBER

Sowohl das Bündner wie auch das Zürcher Stimmvolk äusserten sich im Berichtsjahr zur
Frage, ob die Kirchensteuer für juristische Personen abgeschafft werden soll. Dabei
zeigte sich in beiden Kantonen ein auffallend ähnliches Bild der beiden vom
Jungfreisinn lancierten Volksinitiativen: Der städtische Kanton Zürich schmetterte das
Anliegen im Mai mit 71,8% Nein-Stimmen annähernd so deutlich ab wie das ländlich
geprägte Graubünden an der Februarabstimmung mit 73,6%. Parallelen zeigten sich
anfänglich ebenfalls bezüglich Unterstützung durch die Mutterparteien. Entgegen einem
früher gefassten Beschluss stellte sich die FDP-Fraktion im Zürcher Kantonsrat gegen
das Anliegen ihrer Jungpartei. Mit 59 zu 49 Stimmen beschloss die Zürcher FDP
schliesslich an ihrer Delegiertenversammlung nach emotionaler Diskussion die Ja-
Parole. Die Bündner FDP äusserte sich an ihrer Delegiertenversammlung hingegen mit
ähnlichem Stimmverhältnis ablehnend zur Volksinitiative. Sowohl Bündner wie auch
Zürcher Wirtschaftsverbände lehnten das Volksanliegen klar ab. Gemäss der Zürcher
Handelskammer und des Bündner Gewerbeverbands zahlt ein Grossteil der kleinen
Betriebe keine Kirchensteuer, womit die Initiative in erster Linie Grossunternehmen
entlasten würde. Darüber hinaus anerkenne man durchaus die Leistungen der Kirche
für das Gemeinwesen. Im Kanton Zürich zahlte das Gewerbe 2012 über CHF 100 Mio.
Kirchensteuern an die beiden grossen Zürcher Landeskirchen, womit diese 40% ihrer
Ausgaben für gesamtgesellschaftliche Leistungen finanzierten. Unter diese nicht-
kultischen Ausgaben in den Bereichen Bildung, Kultur und Soziales fallen auch die
Auslagen für die Instandhaltung von Kirchen, Pfarrhäusern und Kirchgemeindehäusern.
Detaillierte Angaben zu den Auslagen nach Posten wurden während des

KANTONALE POLITIK
DATUM: 09.02.2014
MARLÈNE GERBER
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Abstimmungskampfes nicht bekannt. Nicht eingerechnet in die Auslagen der Kirchen ist
hingegen die Freiwilligenarbeit. Gemäss Angaben im Abstimmungsbüchlein summiert
sich diese allein für die evangelisch-reformierte Kirche im Kanton Zürich auf rund 1 Mio.
Stunden jährlich. 7
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3) Bericht WAK-SR vom 10.1.17
4) BO CE, 2017, p.48; BO CN, 2017, p.1179; Rapport de la CER-CN du 15.05.2017
5) BBl, 2023 595; Ergebnisbericht Vernehmlassung; Medienmitteilung WBK-NR vom 8.12.22
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28.3.14; NZZ, 16.4., 26.4.14; TA, 9.5.14; NZZ, TA, 19.5.14

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.65 - 01.01.24 4


